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§ 1  Einleitung

A.  Allgemeine Problemstellung

„Zu den schwierigsten Fragen des Arbeitsrechts gehört die Abgrenzung von 
Arbeitsverhältnissen zu sonstigen Rechtsverhältnissen“1. Die Abgrenzung des 
Arbeitsrechts, oder – anders gewendet – die Bestimmung seiner Anwendungs-
voraussetzungen, zählt aber nicht nur zu den kompliziertesten, sondern zwei-
fellos auch zu den wichtigsten Fragestellungen dieser Rechtsdisziplin. Zentraler 
Anknüpfungspunkt für eine notwendige Antwort auf diese Frage ist dabei der 
Begriff des Arbeitnehmers.

Der Arbeitnehmerbegriff ist aus rechtsmethodischer Sicht ein sogenannter 
Statusbegriff. Das bedeutet, dass ein oder mehrere Gesetze gleich eine Vielzahl 
von Rechtsfolgen von der Erfüllung einer bestimmten begrifflichen Definiti-
on auf Tatbestandsseite abhängig machen2. Im Falle des Arbeitnehmerbegriffes 
sind diese Rechtsfolgen besonders umfassend, da nach h. M. dem gesamten, viel-
schichtigen und zersplitterten Normkomplex „Arbeitsrecht“3 mit seinen vielen 
unterschiedlichen Gesetzen und Teilregelungen ein einheitlicher Arbeitnehmer-
begriff zu Grunde zu legen ist4. Die rechtliche Qualifizierung eines Beschäf-

1 So ausdrücklich der ehemalige Richter am BAG Mestwerdt, NZA 2014, 281, 281. 
Henssler, RdA 2016, 18, 18 sieht hierin eine „Jahrhundertaufgabe“.

2 Röhl/Röhl, Rechtslehre, S. 57; Greiner, NZS 2009, 657, 658; Maties, in: FS Wank, 
S. 323, 325; Wank, Arbeitnehmer, S. 37 und 389; Ch. Weber, Arbeitsverhältnis, S. 231; 
grundlegend Wank, Begriffsbildung, S. 47 ff. Mit „Status“ ist dagegen gerade nicht eine 
bestimmte hierarchische Stellung innerhalb der Gesellschaft gemeint. Kritisch zum Be-
griff aus diesem Grund Staudinger/Richardi/Fischinger, Vor § 611 BGB Rn. 144; Reb-
hahn, RdA 2009, 154, 158 f.

3 Zur schwierigen Bestimmung der genauen Reichweite des Begriffes „Arbeitsrecht“ 
Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 4 Rn. 1 ff..

4 So schon ausdrücklich RAG ARS Bd. 13, 311, 311; BAG AP Nr. 1 zu § 1 BUrlG; BAG 
AP Nr. 1 zu § 2 BUrlG; aus jüngerer Zeit etwa BAG NZA 2005, 480, 481; BAG NZA 2013, 
793, 794; implizit auch BAG AP Nr. 48 zu § 5 BetrVG 1972; BAG AP Nr. 2 zu § 23 KSchG 
1969; aus der Literatur etwa ErfK/Preis, § 611 BGB Rn. 35; HWK/Thüsing, Vor § 611 
BGB Rn. 21 ff.; NK-ArbR/Kreuder/Matthiessen-Kreuder, § 611 BGB Rn. 101; Schaub/
Vogelsang, Arb-Hdb, § 8 Rn. 1; Boemke, ZfA 1998, 285, 320 f.; Hanau, DB 1998, 69, 73; 
G. Hueck, Anm. zu BAG AP Nr. 2 zu § 2 BUrlG; ders., RdA 1969, 216, 218; Konzen, ZfA 
1982, 259, 290; Lieb, ZVersWiss 1976, 207, 210 Fn. 11; Oberthür, NZA 2011, 253, 257; 
Rieble, ZfA 1998, 327, 330; Uffmann, NZA-Beil. 2016, 5, 6; Heuberger, Abhängigkeit, 
S. 164 ff.; Wank, Arbeitnehmer, S. 37, 41, 72. Gleiches gilt in den meisten anderen eu-
ropäischen Rechtsordnungen, vgl. dazu Rebhahn, RdA 2009, 154, 157, 161. Speziell aus 
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tigten als Arbeitnehmer ist damit entscheidend für die Geltung des gesamten 
Arbeitsrechts als Sonderprivatrecht5. Auch soweit einzelne Gesetze die Begriffe 
des Arbeitsvertrages – so etwa § 611a Abs. 1 BGB6 – oder des Arbeitsverhält-
nisses zum Anknüpfungspunkt ihrer Anwendbarkeit machen, ändert dies an der 
zentralen Bedeutung des Arbeitnehmerbegriffes nichts: Ein Arbeitsvertrag ist 
nämlich nichts anderes als der schuldrechtliche Vertrag zwischen einem Arbeit-
geber und einem Arbeitnehmer7; als Arbeitsverhältnis bezeichnet man die über 
den bloßen Vertrag hinausgehende Gesamtheit der zwischen diesen Parteien be-
stehenden Rechte und Pflichten im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses8. Es 
zeigt sich somit, dass für die Bestimmung dieser Begrifflichkeiten die Einord-
nung einer Vertragspartei als Arbeitnehmer gerade die entscheidende Voraus-
setzung ist.

Die einzelnen Konsequenzen, die aus der Bejahung der Arbeitnehmerei-
genschaft folgen, können in ihrer Vielzahl kaum überblickt werden9. Auch die 

dem sportarbeitsrechtlichen Schrifttum Bepler, in: Eimer/Hofmann (Hrsg.), Sportrechts-
kongress, S. 161, 164; Buchner, NJW 1972, 2242, 2243; Grunsky, in: Württembergischer 
Fußballverband e. V. (Hrsg.), Schriftenreihe, S. 50, 51; Kade, in: Eimer/Hofmann (Hrsg.), 
Sportrechtskongress, S. 201, 202; Blang, Befristung, S. 80 f.; a. A. (Bestimmung der Ar-
beitnehmereigenschaft nach dem jeweiligen Schutzzweck des Gesetzes) etwa MünchArb/
Richardi, § 16 Rn. 42 ff.; Heinze, NZA 1997, 1, 3 Maties, in: FS Wank, S. 323, 341 und 
Zeuner, RdA 1975, 84, 87 f.; im Ergebnis auch Bühler, SpuRt 1998, 143, 147. Die Einheit-
lichkeit des Arbeitnehmerbegriffes gilt auch – und gerade – nach Einführung des § 611a 
Abs. 1 BGB, vgl. dazu unten § 7 B. und dort Fn. 11.

5 Hueck/Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts I, § 1 (S. 5); Hromadka, NZA 1997, 
1249, 1252; Rebhahn, RdA 2009, 154, 157 (letzterer auch aus rechtsvergleichender Pers-
pektive). Näher und grundlegend zum Begriff des Sonderprivatrechts vgl. Wolf/Neuner, 
BGB AT, § 3 Rn. 6 ff.

6 Zur gleichzeitig impliziten Definition des Arbeitnehmers in § 611a Abs. 1 BGB vgl. 
unten § 7 B. I. 1. a).

7 Preis, Individualarbeitsrecht, § 6 I. (S. 41); Schaub/Linck, Arb-Hdb, § 29 Rn. 1; Ma-
ties, in: FS Wank, S. 323, 324. Vgl. zum Begriff des Arbeitgebers etwa Vetter, NZA-RR 
2017, 281, 283 f.

8 Palandt/Weidenkaff, Einf. v. § 611 BGB, Rn. 5; Waltermann, Arbeitsrecht, Rn. 44; 
Wüterich/Breucker, Arbeitsrecht, S. 65; Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 5 
Rn. 1 ff.

9 An dieser Stelle werden ausschließlich arbeitsrechtliche Konsequenzen des Arbeit-
nehmerstatus dargestellt. Die Auswirkungen dieses Zentralbegriffes reichen aber, größ-
tenteils in leicht angepasster Definition, sogar darüber hinaus. Zumindest hingewiesen 
sei an dieser Stelle deshalb auf „die maßstabsetzende Leitfunktion“ (Brammsen, RdA 
2010, 267, 267) des arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerbegriffes für andere Rechtsgebiete. 
Zu erkennen sind insbesondere Ausstrahlungen ins Sozialrecht, ins Steuerrecht (hier ist 
entscheidend auf den sehr ähnlichen Arbeitnehmerbegriff des § 1 LStDV abzustellen, vgl. 
BFH DB 2012, 1129, 2. Orientierungssatz), ins Recht der Zwangsvollstreckung, §§ 850 ff. 
ZPO (Pfändungsschutz für Arbeitseinkommen) oder gar ins Strafrecht, § 266a StGB, wo-
nach das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt strafbewehrt ist. Dabei erfolgt 
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folgende Aufzählung erfolgt exemplarisch und erhebt keinesfalls Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die Auswirkungen beginnen individualarbeitsrechtlich bereits 
auf prozessualer Seite bei der Bestimmung des Rechtswegs. Ob die ordentli-
chen Gerichte nach § 13 GVG oder die Arbeitsgerichte, insbesondere nach § 2 
I Nr. 3 ArbGG zuständig10 sind, richtet sich nach der Arbeitnehmereigenschaft 
des am Rechtsstreit Beteiligten. Noch viel weiter reicht die Bedeutung im mate-
riellen Recht. So gelten etwa einige der Bestimmungen der §§ 611 ff. BGB nur 
für Arbeitsverhältnisse. Verschiedenste Sondergesetze knüpfen ebenfalls an den 
Arbeitnehmerstatus an. Zu nennen sind etwa das Kündigungsschutzgesetz, das 
Teilzeit- und Befristungsgesetz, das Entgeltfortzahlungsgesetz, das Bundesur-
laubsgesetz, das Arbeitsschutzgesetz oder das Arbeitszeitgesetz. Andere Gesetze 
bieten nur bestimmten Arbeitnehmergruppen Schutz, so etwa das Mutterschutz-
gesetz oder die Bestimmungen zum Schutz schwerbehinderter Menschen im So-
zialgesetzbuch (SGB IX). Doch nicht nur gesetzlich geregelte Rechtsfolgen sind 
vom Arbeitnehmerstatus abhängig. Hinzuweisen ist ebenso auf die vom BAG in 
richterrechtlicher Rechtsfortbildung aufgestellten Grundsätze zur beschränkten 
Arbeitnehmerhaftung bzw. zum innerbetrieblichen Schadensausgleich, zur Tra-
gung des Betriebsrisikos (später nur in seinem Grundtatbestand in § 615 S. 3 BGB 
normiert) oder zum allgemeinen Weiterbeschäftigungsanspruch, die allesamt nur 
in Arbeitsverhältnissen Anwendung finden. Zudem gelten Arbeitnehmer nach 
der ständigen Rechtsprechung des BAG als Verbraucher i. S. d. AGB-Rechts, 
§§ 305 ff. BGB. In kollektivarbeitsrechtlicher Hinsicht hängt die Anwendbarkeit 
des Betriebsverfassungsgesetzes von der Anzahl der (wahlberechtigten) Arbeit-
nehmer im Betrieb ab, § 1 Abs. 1 BetrVG. Das Tarifvertragsrecht sieht als ar-
beitnehmerseitige Tarifvertragspartei Gewerkschaften an, § 2 Abs. 1 TVG, also 
Vereinigungen von größtenteils Arbeitnehmern11. Für deren Arbeitsverhältnisse 
gilt der normative Teil der von den Tarifvertragsparteien abgeschlossenen Tarif-
verträge dann unmittelbar und zwingend12, § 4 I TVG. Treffend muss daher vom 

die Bestimmung der Täterqualität teilweise durch die direkte zivilrechtsakzessorische He-
ranziehung der Statusbegriffe „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“ (so MüKo-StGB/Radt-
ke, § 266a StGB Rn. 8 (1. Auflage), teilweise anders MüKo-StGB/Radtke, § 266a StGB 
Rn. 10 (Auflage 2.). Richtigerweise ist allerdings auf den eng verwandten, tendenziell aber 
etwas weiteren Begriff des Beschäftigten nach § 7 Abs. 1 SGB IV abzustellen (so zu Recht 
S/S/Perron, § 266a StGB Rn. 11; NK-StGB/Tag, § 266a StGB Rn. 19).

10 Hierzu ausführlich HWK/Kalb, § 2 ArbGG Rn. 65 ff; Reinecke, NZA 1999, 729, 
730 f.

11 Junker, Arbeitsrecht, Rn. 484, weist zu Recht darauf hin, dass auch Rentner, Ar-
beitslose oder Studenten zum Teil Gewerkschaftsmitglieder sind; dazu auch Wollenschlä-
ger, Arbeitsrecht, Rn. 556.

12 Ausführlich hierzu Junker, Arbeitsrecht, Rn. 484 ff.; Preis, Kollektivarbeitsrecht, 
§ 98 (S. 156 ff.).




